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1 Bemerkungen zu Kompensationsmaßnahmen

In den Antragsunterlagen (Ordner 11, S. 41: 4.2.1 Kompensationsflächenpool „Cämmerer See und angrenzende Niederung“ [E 1KS] ) werden die „Wunschziele“ der Maßnahme dargestellt: 

In den 1930er Jahren wurden der Deich sowie das Schöpfwerk Piese gebaut, über das seitdem die gesamte Fläche des Deichhinterlandes zwischen Peenemünde und Karlshagen künstlich entwässert wird. Das Wasser wird in den Peenestrom gepumpt. Im Bereich des Cämmerer Sees und dessen angrenzender Niederung ist geplant, den bestehenden Deich streckenweise zurückzubauen und damit die Niederung ihrer natürlichen Überflutungs​dynamik zuzuführen sowie die Nutzung des Gebietes zu extensivieren. Ziel der Gesamt​konzeption ist die Schaffung eines zusammenhängenden Küstenlebensraums. Von Be​deutung ist zudem die Wiederherstellung der typischen Zonierung der Übergangsbereiche (z. B. naturnaher Uferzonen und Spülsäume), die durch die natürliche Küstenmorpho​dynamik und das natürliche Überflutungsregime ermöglicht wird. Folgende Ziele wurden für den gesamten Kompensationsflächenpool „Cämmerer See und angrenzende Niederung“ abgeleitet:

· Wiederherstellung der natürlichen Überflutungsdynamik von Küstenüberflutungs​mooren im Bereich des Cämmerer Sees,

· Schutz und Wiederherstellung der natürlichen Küstendynamik mit Brackwasser​röhrichten,

· Erhalt und Optimierung beruhigter, ausgedehnter Flachwasserbereiche,

· Erhalt und Optimierung beruhigter, ausgedehnter Salzgraslandschaften als Rast-, Mauser und Nahrungsplatz für arten- und individuenreiche Wasservogelan​sammlungen,

· Erhalt und Optimierung der feuchten Dünentäler, natürliche Waldentwicklung auf Dünen,

· Natürliche Entwicklung in naturnahen Moor-, Erlenbruch-, Buchen- und Eichenwäldern.

Die geplanten Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind Teil der Gesamtkonzeption zum Kompensationsflächenpool „Cämmerer See und dessen angrenzende Niederung“, beziehen sich jedoch ausschließlich auf unbewaldete Lebensräume (im Folgenden Maßnahmen​flächen/-bereich genannt).
Es wird immer wieder versucht, mit den 1930er Jahren den Peenedeich in Zusammenhang mit der Heeresversuchsanstalt zu bringen. Wahrscheinlich soll damit suggeriert werden, dass der Deich nur für die Anlage der militärischen Entwicklungseinrichtungen notwendig war. Der Deich wurde jedoch bereits ab 1928 gebaut. 

Die Vorgesehenen Maßnahmen am Cämmerer See sind als „Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in das Regelwerk NATURA 2000 und für Eingriffe in den Artenschutz“ völlig ungeeignet, da diese Maßnahme selbst ein Eingriff in das Regelwerk NATURA 2000 und in den Artenschutz bedeuten würde. 

Betrachtet man im Rahmen der Klimaveränderungen die Hochwasserprognosen in der ein​schlägigen Literatur für die kommenden 50 Jahre, so ist es geradezu verantwortungslos, einen Deich abzubauen. 

Der geplante Deichrückbau führt zu unnötigen Kosten sowohl für den für den Küstenschutz notwendigen Riegeldeich als auch für die Installation zusätzlicher Schöpfwerke. Letztere als auch die höhere Belastung der vorhandenen Schöpfwerke führen zu unnützen Kostener​höhungen beim Wasser- und Bodenverband Mölschow, womit die Kommunen belastet werden. 

Die geplante Vernässung führt zum Anstieg des Grundwasserniveaus und in dessen Folge zu einer nicht hinnehmbaren Entwertung von Grundstücken von Karlshagen bis Mölschow. Sie führt außerdem zur Vernichtung einer Denkmallandschaft. 

Nicht zuletzt stößt die geplante Maßnahme auf massiven Widerstand der Bevölkerung der Region. Die Bürgerinitiative Gegen Deichrückbau im Inselnorden e.V (http://www.kein-deichrueckbau-usedom.de) hat eine umfangreiche Dokumentation angefertigt und über 10.000 Unterschriften gesammelt. Die Gemeindevertretungen von Karlshagen, Trassenheide und Mölschow lehnen das Projekt ebenfalls ab. 

In einer Stellungnahme der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern (http://www.stalu-mv.de/lubmin/gud/A3a_Forst.pdf) ist zu lesen: 

Das Einvernehmen zur geplanten Kompensationsmaßnahme wird nicht hergestellt.

Als Alternativen wird vorgeschlagen: 

Renaturierung von Seen: Beispielsweise könnten der Schmollensee, der Gothensee, der Große Krebssee oder der Usedomer See durch Entschlammungsmaßnahmen ökologisch aufgewertet werden. Diese Gewässer befinden sich ebenfalls in Bundes- bzw. Landesbesitz.

Herstellung von Lebensräumen für besonders geschützte Arten: Es sollte ge​prüft werden, ob die Untiefe „Stubber" im Greifswalder Bodden aufgespült werden kann, um sie als wichtiges Lebensraumelement für Seehunde und Robben nutzbar zu machen.

Hier finden Sie eine Stellungnahme eines BI-Mitgliedes zur Kompensationsmaßnahme Cämmerer See. 
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